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SCHREIBEN VON AMMANN[STABFUEHRER] UND RAT DER STADT ZUG AN

SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN

"Von wegeyi -unser angehörig er Vogtey Hünenberg undt dero habenten rechten , die

wir undt unsere . . . altvorderen nunmehr circa 300 Jahren häro [ d . h . seit 1416 ] 4

in rüohiger possession gehabt . . . , Sindt wir von . . . den 3 . . . gmeinden des

auseren ampts gantz unvermuohtet sehr schwärlich angefochten , Jndeme Heinrich

bütler [ gen . Tsohurrirrrurri ] gewester gnoss undt wihrt auff der wahrt Zue hü-

nenberg urrib gwüsse delicta , undt weissenrächnimgen , die er als noch underthan

begangen , undt nit abgelegt , vor dem Obervogt daselbst [ Wolfgang Vogt ] be¬

klagt , von Jhme bütler auch versprochen , bevor er in das burgerrächt Zum Leü-

wen in die Statt [ Zug] gezogen , auff erforderen alda in hünenberg sich Stel¬
len undt verantwohrten wolle . Uneracht aber dessen seines Versprächens undt

an Jhyie beschächyier . . . citatioyi ist er vori . . . unseren freünden des ausseren

ampts , aus vorwandt weil er nun burger , undt dem Jetzigen Statt undt ampt

aman [ Johayiyi Heinrich II . Iteyi, ] mit Ehr undt Eidt auch Zuegethatin , ayi diser

Stell undt Verantwortung verhinderlich gmacht Ja sogar ohn unser wüssen und

conseyis , von Jhyien denn H. Räthen des ausseren Ambts , durch den H. Aman (das

er bütler iri Jmnenberg sich yiit stellen solle ) in das gelübt ge fasset worden.

[Tschurrimurrihayidel ] . Darüberhin , unserem vermainen nach gayitz imbefüegt,

das geschafft Sye ayi sich gezogeyi , mit eiyit -undt mehreren erkayvtnussen iri

praeiudicium , den burglichen undt hünenbergischen rächten , undt von den . . .

7 Cath . Ohrteyy A° 1604 Cläre erleüterung [ Libell ] , auch wider öffter Krefftig

gethamie undt dangebotyien Eydg . unparteyischen rächtens dayyyioch fürgefahreit . "

Da dieses unverständliche Tun des Aeusseren Amtes auch für die Z

übrigen stadt - zugerischen Vogteien "schedliche consequentzen" nach
sich ziehen könnte , seien sie überzeugt , dass auch sie , Schult-
heiss und Rat , ein derartiges Vorgehen missbilligten . Deshalb
sei man guter Hoffnung , dass , damit ihre , [der Stadt Zug ] , Rechte
in Hünenberg gewahrt blieben , sie , Schultheiss und Rat , "in diserem
fahl mit Ewerem hochweiseyi Raht undt hilff uns an die hayidt zue gelm belieben

lassen werden . . . oder aber bis zue bestehung Eidtgeyiössischen unparteyischeyi

rächtens , mit aller hayidt witem attentatis ingehalten imdt alles in statu

quo gelassen mithin gricht rächt , Stat undt ampts Raht , nach altem härkomen

continuiert werden möge ".
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Mit der Versicherung , bei Gelegenheit Gegendienst halten zu wol¬

len , schliesst der Brief.
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